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- Dokument!erung und Aktenhaltung.

Ausgehend von diesen Hauptaufgaben, die in ihrer Durchsetzung und 

Verwirklichung als eine Einheit zu betrachten sind, gilt es in die

sem Abschnitt unserer Fachschulabschlußarbeit, einige wesentliche 

operative Prozesse herauszuarbeiten und Erfahrungen zur Einliefe

rung, Durchsuchung, Verwahrung und Betreuung zu vermitteln.
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Einlieferung und Durchsuchung , A ,. %■■■>'r"

Die Einlieferung, als den erst.^*und wichötigs
k- V- '.r\

beinhaltet die 2inlieferun#v.ithd 'Durchsuchung, 

kenhungsdienstlichei^äBn^men und die ordnun 

Aufbewahrung der Ê fb-kt-en und Asservaten der

ten Aufgabenkomplex, 

die Durchführung er- 

gsgemäße und sichere 

Inhaftierten.

v

Charakterisieren wir die Phase der Einlieferung eines Verhafteten 

oder vorläufig Festgenommenen, so müssen wir stets davon ausgehen, 

daß mit der Inhaftierung jeder Person eine völlig veränderte Situ

ation für diese eintritt, die sich in seinen Verhaltensweisen wi

derspiegeln kann. Die bisherige Praxis bestätigt immer wieder.iie 

Unterschiedlichkeit der Inhaftierten im Verhalten und Auftreten 

während der Einlieferung. Es zeigt sich beispielsweise, daß eini

ge Personen sehr ruhig und gelassen den Anordnungen der Angehöri

gen der Untersuchungshaftanstalt Folge leisten, andere treten 

wiederum aggressiv und provozierend auf. Es kann dabei zu Gewalt

tätigkeiten, Kurzschlußreaktionen und anderen Erscheinungsformen 

renitenten Verhaltens dieser Personen kommen.

Um solchen Auswirkungen einer Inhaftierung vorbeugend entgegenzu- 

troten, ist es unbedingt erforderlich, vor oder während der Einlie 

ferung dem Leiter der Untersuchungshaftanstalt Informationen und 

Hinweise über die einzuliefernde Person zu übermitteln. Diese In

formationen sind auch weiterhin von besonderer Wichtigkeit, da 

verhaftete oder vorläufig festgenommene Personen mit Schuß und 

Stichwaffen, Giftampullen oder anderen lebensgefährdender. Gegen

ständen zum ßvecke ihrer Straftat ausgerüstet sein können.
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